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Abkürzungsverzeichnis 
 
BauNVO Baunutzungsverordnung 
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1 Aufgabenstellung 

Im Bereich Sigwolfstraße / Anton-Bruckner-Straße haben sich Entwicklungen vollzogen, die 

nicht mehr mit den Festsetzungen in dem bestehenden Bebauungsplan 56 [18] (siehe Abbil-

dung 1) übereinstimmen. In diesem heißt es, (Zitat):  

„Das gesamte Baugebiet zwischen Rennweg und Staatsstraße 2084 (Baugevierte A, B, C, D, 

E, F und G) ist als Industriegebiet (GI) gemäß § 9 der Baunutzungsordnung zu nutzen.“ 

 

Abbildung 1:  Auszug aus Bebauungsplan Nr. 56 Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-

funden werden. der Stadt Erding 

Um eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten, soll geprüft werden, inwie-

weit der bestehende Bebauungsplan 56 (Abbildung 1) umgeändert werden kann. Mit dem Be-

bauungsplan Nr. 219 (BP 219) im Vorentwurf vom 10.04.2017, in der Neufassung vom 

13.12.2018 (siehe Abbildung 2) soll ein Teilbereich des Bebauungsplans 56 überplant werden, 

wobei im Osten und Südosten Teilflächen hinzukommen, die bisher außerhalb der Geltungsbe-

reiche von Bebauungsplänen liegen. Auf den Flächen A bis D im Gebiet des Bebauungsplans 

56 sollen zukünftig im Bebauungsplan Nr. 219 [16] als bauliche Nutzungen Misch- (MI), Ge-

werbe- (GE) und Industriegebiete (GI) nach Baunutzverordnung (BauNVO) [15] festgesetzt wer-

den. 
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Abbildung 2:  Stadt Erding Bebauungsplan 219 [17] vom 03.03.2020  

Aufgrund von Änderungen von Berechnungsgrundlagen soll im Zuge des vorliegenden schall-

technischen Ergänzungsgutachtens geprüft werden, ob die Belange des Schallimmissions-

schutzes mit den geplanten Änderungen vereinbar sind.   
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2 Örtliche Gegebenheiten 

Das schalltechnisch zu untersuchende Gebiet innerhalb des Bebauungsplans Nr. 219 befindet 

sich in Erding. Derzeit wird das Gebiet durch verschiedene Gewerbebetriebe genutzt. Zudem 

befinden sich auf dem Areal Wohnhäuser. Diese sollen zukünftig in als Mischgebiete ausgewie-

senen Flächen liegen. Im Bebauungsplan 219 sind dies vor allem die Gebäude innerhalb der 

Mischgebiete MI 1 und MI 2.  

Im näheren Umkreis des Bebauungsplans Nr. 219 liegt unterschiedliche bauliche Nutzung vor. 

Diese ist ebenfalls von Gewerbe- und Handelsbetrieben und teilweise von Wohngebäuden ge-

prägt.  

Nördlich der Anton-Bruckner-Straße liegt vorrangig Wohnbebauung vor. Weitere Wohnbebau-

ung befindet sich südlich der Rudolf-Diesel-Straße. 
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3 Grundlagen der Untersuchung 

3.1 Grundlagen der Schallimmissionen 

Lästig empfundene Geräusche werden als Lärm bezeichnet. Dabei handelt es sich also nicht 

um einen physikalischen Begriff, sondern um einen Ausdruck für ein subjektives Empfinden. 

Dieses ist abhängig von verschiedenen Einflüssen, wie z.B. vom Informationsgehalt oder dem 

Spektrum (Frequenzzusammensetzung). 

Zur zahlenmäßigen Beschreibung von zeitlich schwankenden Geräuschimmissionen wie z.B. 

dem Straßen- und Schienenverkehr wird der A-bewertete Mittelungspegel herangezogen. In 

seine Höhe gehen Stärke und Dauer jedes Schallereignisses während des Zeitraumes ein, über 

den gemittelt wird. Die A-Bewertung ist eine Frequenzbewertung, die dem menschlichen Hör-

empfinden näherungsweise angepasst ist. In zahlreichen Untersuchungen wurde eine gute Kor-

relation des Mittelungspegels mit dem Lästigkeitsempfinden festgestellt. Diese Größe dient da-

her, getrennt für die Tageszeit (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. Nachtzeit (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr), 

in Deutschland generell als Bemessungsgröße für Schallimmissionen. 

3.2 Beurteilungskriterien für Gewerbelärm (TA Lärm) 

Für die Beurteilung von Schallimmissionen in der Bauleitplanung ist die DIN 18005 [3] zusam-

men mit den Orientierungswerten nach Beiblatt 1 [6] maßgeblich. Allerdings sind für Anlagen, 

die als genehmigungsbedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderun-

gen des BImSchG unterliegen, die Bestimmungen der TA Lärm [4] einzuhalten. Diese gehen 

teilweise über die Anforderungen der DIN 18005 [3] hinaus. Deshalb findet hier die TA Lärm 

ihre Berücksichtigung. Die TA Lärm dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen durch Geräusche. Unter Nr. 6.1 der TA Lärm sind Immissionsrichtwerte 

festgelegt, welche für unterschiedliche Nutzungen, entsprechend Baunutzungsverordnung 

(BauNVO), in Tages- und Nachtwerte eingeteilt sind. Der Tageszeitraum umfasst die Zeit von 

6 Uhr bis 22 Uhr, der Nachtzeitraum die Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr. Maßgebend für die Beurtei-

lung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu 

beurteilende Anlage relevant beiträgt. In der folgenden Tabelle 1 sind die IRW der TA Lärm [4] 

angegeben: 
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Buchstabe 
gemäß Nr. 6.1 
der TA Lärm 

Gebietsbeschreibung 
Abk. nach 
BauNVO 

Tag 

6 Uhr bis 22 
Uhr 

Nacht 

22 Uhr bis 6 
Uhr 

a Industriegebiete GI 70 dB(A) 

b Gewerbegebiete GE 65 dB(A) 50 dB(A) 

c urbane Gebiete MU 63 dB(A) 45 dB(A) 

d 
Kerngebiete, Dorfgebiete und 
Mischgebiete 

MK, MD, MI 60 dB(A) 45 dB(A) 

e 
allgemeine Wohngebiete und 
Kleinsiedlungsgebiete 

WA 55 dB(A) 40 dB (A) 

f reine Wohngebiete WR 50 dB(A) 35 dB(A) 

g 
Kurgebiete, für Krankenhäu-
ser und Pflegeanstalten 

SO 45 dB(A) 35 dB(A) 

Tabelle 1:  Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 der TA Lärm 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr 

als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.  

Gemäß Nr. 6.6 der TA Lärm [4] erfolgt die Zuordnung der IRW nach folgenden Regeln:  

• Ist für das entsprechende Gebiet ein rechtswirksamer Bebauungsplan vorhanden, ist die-

ser heranzuziehen. 

• Fehlt ein rechtswirksamer Bebauungsplan, sind die entsprechenden Gebiete nach ihrer 

Schutzbedürftigkeit zu beurteilen. 

 

In Gebieten nach Nr. 6.1 Buchstabe d bis f der TA Lärm (s. Tab. 1) ist für folgende Zeiten ein 

Ruhezeitenzuschlag in Höhe von 6 dB(A) anzusetzen:  

an Werktagen: 06:00 – 07:00 Uhr 

 20:00 – 22:00 Uhr 

An Sonn- und Feiertagen: 06:00 – 09:00 Uhr 

 13:00 – 15:00 Uhr  

 20:00 – 22:00 Uhr 

Die IRW beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort einwirkenden Geräu-

schimmissionen gewerblicher Schallquellen. Geräuschimmissionen anderer Arten von Schall-

quellen (z.B. nicht anlagenbezogene Verkehrsgeräusche) sind getrennt zu beurteilen. 

Ton- bzw. impulshaltige Geräusche sind mit Zuschlägen für Auffälligkeit bzw. Impuls-haltigkeit 

zu versehen. 

Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen setzt in der Regel eine Prognose der Geräu-

schimmissionen der zu beurteilenden Anlage und – sofern im Einwirkungsbereich der Anlage 

andere Anlagengeräusche auftreten – die Bestimmung der Vorbelastung sowie der Gesamtbe-

lastung nach Nummer A 1.2 des Anhangs der TA Lärm [4] voraus. 
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Der Einwirkungsbereich einer Anlage ist nach TA Lärm [4] Abs. 2.2 wie folgt definiert: 

Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flächen, in denen die von der Anlage ausgehenden 

Geräusche 

einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem für diese Fläche 

maßgebenden Immissionsrichtwert liegt, oder 

Geräuschspitzen verursachen, die den für deren Beurteilung maßgebenden Immissionsricht-

wert erreichen. 

Für die Beurteilung von Verkehrsgeräuschen gilt nach TA Lärm [4], Abs. 7.4: 

Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die in Zusam-

menhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen 

... Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand 

von bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstück in Kur-, Wohn- und Mischgebieten sollen durch 

Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden, wenn diese 

• sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rechnerisch 

um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

• keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und  

• die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. Verordnung zum Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (BImSchV))  [2] erstmals oder weitergehend überschritten 

werden. 

 

3.3 Berechnungsverfahren für Gewerbelärm 

In Übereinstimmung mit Pos. A.2.2 im Anhang der TA Lärm werden die mit den o.g. Richtwerten 

zu vergleichenden Beurteilungspegel für Gewerbelärm nach TA Lärm [4] in Verbindung mit DIN-

ISO 9613-2 [7] berechnet: Die Immissionsprognose erfolgt im Sinne von Pos. A.2.4 der TA Lärm 

mit Hilfe von mittleren A-bewerteten Schallleistungspegeln. Das Berechnungsverfahren basiert 

auf zahlreichen Einzelmessungen. Dabei werden verschiedene Einflüsse auf die Schallentste-

hung und -ausbreitung berücksichtigt wie Luftabsorption, Boden- und Meteorologiedämpfung 

und Hindernisse im Schallausbreitungsweg (z.B. Gebäude) und Schallreflexionen an Gebäu-

den. Die nach dieser Richtlinie berechneten Beurteilungspegel gelten für den Fall, dass leichter 

Wind von der Schallquelle zum Immissionsort vorherrscht und Temperaturinversionen immissi-

onsverstärkend wirken.  

Die Beurteilungspegel werden für den Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) und die Nacht (22.00 bis 6.00 

Uhr) berechnet. Für nach der TA Lärm zu beurteilende Anlagen ist in der Nacht die volle Stunde 
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mit dem höchsten Beurteilungspegel („lauteste Nachtstunde“) maßgebend, zu der die Anlage 

relevant beiträgt.  

3.4 Ablauf und Umfang der Untersuchung 

Auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Planunterlagen wurde ein 3-dimensionales schall-

technisches Berechnungsmodell aufgebaut, welches zur Berechnung von Lärmimmissionen ge-

eignet ist.  

Die schalltechnischen Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm CadnaA der Firma 

DataKustik GmbH in der Version Version CadnaA 2023 MR2. 

Die Beurteilungspegel wurden an den Baugrenzen der Nutzungsarten MI 1 und MI 2 des Be-

bauungsplans 219 in Erding auf dem in der Abbildung 4 grün markierten Bereich berechnet. Die 

Lage der gewählten Immissionspunkte ist in Kapitel 3.7 in den AbbildungenAbbildung 5 und 

Abbildung 6 einsehbar. 
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3.5 Grundlagen der Untersuchung 

Der schalltechnischen Untersuchung liegen zugrunde: 

• Bebauungsplan Nr. 219 Stadt Erding vom 03.03.2020 

• Vorentwurf Bebauungsplan Nr. 219 Stadt Erding vom 10.04.2017 

• Vorentwurf Bebauungsplan Nr. 219 Stadt Erding vom 13.12.2018 

• Geländemodell vom Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung der Baye-

rischen Vermessungsverwaltung 

• Ortsbesichtigung vom 16.06.2016 

• erhobene Ausgangsdaten aus Fragebögen an die Gewerbetreibenden (Muster siehe An-

hang) 

• Verkehrsdaten Prognose Nullfall 2030 zum B-Plan 191 von OBERMEYER Planen + Bera-

ten GmbH vom 26.11.2015 

• Verkehrszählung an der Kreuzung Siglfinger Straße / Rennweg von OBERMEYER Planen 

+ Beraten GmbH vom 28.01.2016 

• Schalltechnische Untersuchung Bebauungsplan Nr. 219 vom 01.10.2019 von OBER-

MEYER Planen + Beraten GmbH 

3.6 Einzugsbereich der Untersuchung 

Außerhalb des B-Plan 219 (magentafarbene Markierung, siehe Abbildung 3) werden die schall-

technischen Auswirkungen innerhalb des Einzugsbereichs (gelbe Markierung, siehe Abbildung 

3) betrachtet. Der Einzugsbereich umgibt den B-Plan 219 und umfasst sowohl die Wohnbebau-

ung im Norden und im Süden als auch die umliegenden Gewerbebetriebe. 
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Abbildung 3: Einzugsbereich der ursprünglichen Untersuchung (gelbe Markierung),  

B-Plan 219 (magentafarbene Markierung) 

In dieser Ausarbeitung wird der nachstehende Ausschnitt aufgrund von Anpassung der zu-

grunde gelegten Emissionsdaten genauer betrachtet. 

 

Abbildung 4: Gebiet mit geänderte Emissionsdatengrundlage (orange Markierung), unter-

suchte Immissionsorte (grüne Markierung) 
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3.7 Wahl der Immissionsorte 

Zur Berechnung und Analyse der Beurteilungspegel an den jeweilig relevanten Immissionsorten 

wurden Immissionspunkte (IP) im Berechnungsmodell angesetzt.  

Die Immissionspunkte auf MI 1 sind in Abbildung 5 und für MI 2 Abbildung 6 gekennzeichnet. 

Sie befinden sich in 6,3 m Höhe an den maßgeblichen Immissionsorten in den Mischgebieten. 

Immissionspunkte haben den Vorteil, dass Sie eine Teilpegelanalyse im Rechenmodell erlau-

ben, die auf dominante und somit auf relevante bzw. maßgebliche Emissionsquellen im Re-

chenmodel verweisen. 

Die Position der maßgeblichen Immissionspunkte kann den AbbildungenAbbildung 5 und 

Abbildung 6 entnommen werden. Die Gebietsnutzung wurde entsprechend des Bebauungs-

plans 219 der Stadt Erding angesetzt. 

Bezeichnung Nutzungsart 

Robert-Bosch-Straße 4 - IP 1 

MI 

Robert-Bosch-Straße 4 - IP 2 

Robert-Bosch-Straße 4 - IP 3 

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 1 

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 2 

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 3 

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 4 

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 5 

Robert-Bosch-Straße 4 - IP 4 

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 1 

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 2 

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 6 

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 5 

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 4 

Tabelle 2:  maßgebliche Immissionsorte in MI 1 und MI 2 
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Abbildung 5:  grafische Darstellung der örtlichen Situation für MI 1 – Gewerbe 

 

 

Abbildung 6:  grafische Darstellung der örtlichen Situation für MI 2 - Gewerbe 
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4 Berechnungsgrundlagen 

Um eine dem aktuellen Sachstand entsprechende valide Beurteilung der Lärmimmissionen zu 

gewährleisten, wurde angestrebt, alle relevanten gewerblichen Lärmquellen im Geltungsbereich 

des B-Plan 219 möglichst vollständig zu erfassen. Hierzu wurden durch die Stadt Erding Bau-

genehmigungen bereitgestellt. Zusätzlich wurde ein Fragebogen erstellt und an die Eigentümer 

der Betriebe versandt. Dabei wurden die Eigentümer über die auf Ihrem Grundstück befindli-

chen Emissionsquellen befragt. Der Fragebogen wurde auf Grundlage der TA Lärm [4] entwi-

ckelt und kann im Anhang der schalltechnischen Untersuchung aus dem Jahr 2019 [12] nach-

vollzogen werden. Die wahrheitsgetreue Beantwortung des Fragebogens seitens der verant-

wortlichen Bearbeiter wurde vorausgesetzt.  

Am 16.06.2016 erfolgte eine Ortsbesichtigung, wobei die örtlichen Gegebenheiten, wie sie im 

schalltechnischen Berechnungsmodell abgebildet sind, erfasst wurden. 

Die Emissionsdaten können für alle Gewerbe mit Ausnahme des Bowling Centers und Geträn-

kemarktes in der schalltechnischen Untersuchung von 2019 [12], erstellt von der Obermeyer 

Planen + Beraten GmbH, eingesehen werden. Die Emissionsdaten des Bowling Centers und 

Getränkemarkt wird nachstehend aufgeführt. Die maßgeblichen Geräuschemissionen sind der 

Betrieb des Parkplatzes sowie die Anlieferungstätigkeiten. 

Nachstehend ist eine schematische Darstellung des Getränke- und Bowlingcenters abgebildet. 

 

Abbildung 7: Schematische Darstellung des Getränke- und Bowlingcenters 
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4.1 Parkplatz 

Die Parkplatzfläche wurde entsprechend des in Abbildung 7 aufgezeigten Freiflächenplans be-

rücksichtigt. Da die gesamte Parkplatzfläche während der Betriebszeit des Getränkecenters 

sowie des Bowlingcenters befahrbar ist wurde eine gleichmäßige Verteilung der Fahrzeuge an-

genommen. Die Berechnung des Parkplatzes erfolgt im zusammengefassten Verfahren gemäß 

Parkplatzlärmstudie [9]. Die Zuschläge werden entsprechend der Parkplatzlärmstudie für einen 

P+R Parkplatz angesetzt. Die Fahrgassen des Parkplatzes sind asphaltiert ausgeführt. 

Die Parkplatzart wird gemäß Parkplatzlärmstudie für den Getränkemarkt als „Discounter und 

Getränkemarkt“ eingestuft. Als Bezugsgröße wird die Netto-Verkaufsfläche des Getränkemarkts 

in m² herangezogen.  

In Analogie zum Gutachten von Steger und Partner [13] wird eine Netto-Verkaufsfläche von  

 B1 = 400 m² 

angesetzt.  

Die Bewegungshäufigkeit wird gemäß Parkplatzlärmstudie [9] tags mit  N1 =0,17  

je Quadratmeter Netto-Verkaufsfläche und Stunde berücksichtigt. 

Die Parkplatzart wird gemäß Parkplatzlärmstudie für den Bowlingcenter als „Gaststätte in Groß-

stadt“ eingestuft. Als Bezugsgröße wird die Netto-Gastraumfläche des Bowlingcenters in m² 

herangezogen.  

Die Netto-Gastraumfläche wird mit  B2 = 600 m² 

angesetzt.  

Die Bewegungshäufigkeit wird gemäß Parkplatzlärmstudie tags mit  N2 =0,07 

Sowie für die ungünstigste Nachtstunde mit  N3 = 0,09 

je Quadratmeter Netto-Gastraumfläche und Stunde berücksichtigt. 

 

4.2 Anlieferung 

Zur Aufrechterhaltung des täglichen Betriebs sind Warenanlieferungen bzw. Abtransporte not-

wendig. Gemäß den Angaben des Besitzers des Getränke- sowie Bowlingcenters und in Ana-

logie zum Gutachten von Steger und Partner [13] wird mit einer maximalen Anzahl von 7 Lkw 

innerhalb eines Tages gerechnet. 
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Der längenbezogene Schallleistungspegel wird auf Grundlage des technischen Berichts zur Un-

tersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Fracht-

zentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer 

Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten angesetzt mit   

 L‘WA = 63 dB(A)/m. 

Die Lastkraftwagen befahren das Betriebsgelände rückwärts aus Osten von der Robert-Bosch-

Straße und fahren bis kurz vor das Gebäude. Da hierbei durch ein akustisches Warnsignal das 

Rückwärtsfahren signalisiert wird, wird emissionsseitig ein Impulshaltigkeitszuschlag von 

 KI = 3 dB(A)  

vergeben. Verlassen wird das Betriebsgelände vorwärts ohne, dass hierbei rangiert werden 

muss. 

Die Lastkraftwagen werden mittels Dieselstapler entladen. Im Zuge der schallimmissionsschutz-

technischen Prognose wird unter Berücksichtigung des Emissionsdatenkatalogs des Forum 

Schall, Ausgabe 2022, ein Schallleistungspegel von  LWA = 100 dB 

angesetzt. Der Arbeitsbereich des Dieselstaplers ist vor dem Eingangsbereich des Getränke- 

bzw. Bowlingcenters lokalisiert. 

Je Anlieferung wird der Gabelstapler mit 30 Minuten angesetzt.  

Das Rangieren der Lastkraftwagen wird vor dem Eingangsbereich berücksichtigt. Die entste-

henden Emissionen werden hier als Flächenschallquelle im Berechnungsmodell integriert. Der 

Schallleistungspegel für Rangiergeräusche wird auf Grundlage des technischen Berichts zur 

Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von 

Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typi-

scher Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten mit 

  LWA = 99 dB(A)  

bei einer Einwirkdauer von 2 Minuten je Vorgang angesetzt. 

Die Höhe der vorgenannten Schallquellen wird mit 1 m über Grund berücksichtigt. 

4.3 Personen im Außenbereich 

Während des Betriebs der Bowlingcenters muss davon ausgegangen werden, dass sich Gäste 

zeitweise im Außenbereich vor dem Eingang aufhalten.  

Gemäß den Angaben der schalltechnischen Untersuchung von Steger und Partner [13] wird mit 

400 Personen innerhalb der Betriebszeit gerechnet. Unter der Annahme das sich ca. 150 Per-

sonen zeitgleich im Bowlingcenter aufhalten können sowie, dass 10 % dieser Personen sich im 

Außenbereich aufhalten, kann mit ca. 15 Personen vor dem Eingang des Bowlingcenters 
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gerechnet werden. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass mindestens die Hälfte der Perso-

nen gemäß VDI 3770 „gehobener Sprache“ sprechen.  

Unter Berücksichtigung den vorgenannten Randbedingungen wird von 8 Personen ausgegan-

gen, welche gemäß VDI 3770 mit  LWAeq = 70 dB 

kommunizieren. 

Der flächenbezogene Schallleistungspegel der Personen im Außenbereich berechnet sich nach 

Gleichung 2, VDI 3770 zu L‘‘WAeq = 79 dB/m² 

4.4 Spitzenpegel 

Kurzzeitige Geräuschspitzen wie z. B. das Zumachen des Kofferraums dürfen die Immissions-

richtwerte (IRW) der TA Lärm tags um bis zu 30 dB und nachts um bis zu 20 dB überschreiten. 

Bereits im Bericht Bebauungsplan Nr. 219 vom 01.10.2019 [12] sowie in der Stellungnahme zur 

Normenkontrollklage zum B-Plan 219 vom 14.03.2023 wurde auf die Thematik des Spitzenpe-

gels eingegangen und aufgezeigt, dass Konflikte mit den Anforderungen bestehen.  

Der Vollständigkeit halber wird im Zuge dieses schalltechnischen Untersuchung das Spitzen-

pegelkriterium behandelt. 

Im Tagzeitraum wird der Schallleistungspegel des „Entspannungsgeräuschs des Bremsluftsys-

tems“ gemäß der Veröffentlichung des Hessischen Landesamts für Umwelt und Geologie, Heft 

3, Ausgabe 2005, mit  

 LWA = 108 dB 

angesetzt. 

Im Nachtzeitraum wird der Schallleistungspegel für „Kofferraumklappe schließen“ gemäß Park-

platzlärmstudie mit  LWA = 99,5 dB 

berücksichtigt. 

 

 
Maßgeblicher IO in MI 1 Maßgeblicher IO in MI 2 

Schallleistungspegel Brems-
luftgeräusch LWA 

108 dB 

Abstand  27 m 17 m 

Abstandsdämpfung 37 dB 33 dB 

Spitzenpegel Lmax 71 dB 75 dB 

Tabelle 3: Berechnung des Spitzenpegels tags 
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Maßgeblicher IO in MI 1 Maßgeblicher IO in MI 2 

Schallleistungspegel Koffer-
raum schließen LWA 

99,5 dB 

Abstand  12 m 17 m 

Abstandsdämpfung 30 dB 33 dB 

Spitzenpegel Lmax 69,5 dB 66,5 dB 

Tabelle 4: Berechnung des Spitzenpegels nachts 

 
Der maximal zulässige Spitzenpegel darf am maßgeblichen Immissionsort  

im Mischgebiet tags Lmax,zul = 90 dB 

und nachts Lmax,zul = 65 dB 

betragen.  

Das Spitzenpegelkriterium wird im Mischgebiet tags um mindestens ΔL = 25 dB 

unterschritten. 

Nachts wird das Spitzenpegelkriterium im Mischgebiet um bis zu ΔL = 4,5 dB 

überschritten. 
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5 Immissionen nach TA Lärm 

Im Folgenden werden die Immissionen, die aus den Betrieben auf ihre Umgebung innerhalb 

des BP 219 einwirken, untersucht. Hierbei wurden die Emissionsansätze aus Kapitel 4 für den 

Getränke- sowie Bowlingcenter und aus dem schalltechnischen Gutachten der Firma OBER-

MEYER Planen + Beraten [12] , Kapitel 4.1, erstellt in 2019 herangezogen und die Beurteilungs-

pegel nach TA Lärm beurteilt. In diesen Fällen sind die Anforderungen der TA Lärm auch dann 

erfüllt, wenn die Vorbelastung aus anderen Gewerbequellen nicht berücksichtigt wird. Die Er-

gebnisse sind im Folgenden dargestellt.  

Weiterhin werden die Auswirkungen der Emissionen von außerhalb auf den B-Plan 219 beur-

teilt. Abschließend erfolgt eine Gesamtlärmbetrachtung aller einwirkenden Emissionsquellen. 

Dabei ist die Gesamtlärmbetrachtung maßgeblich für die Einhaltung der Anforderungen der TA 

Lärm.  

Immissionen aus kontinuierlich bzw. zeitweise abstrahlenden Lärmquellen  

Die Immissionsrichtwerte werden im Tageszeitraum durch den Betrieb teilweise überschritten. 

An dem nächstgelegenen Immissionsort (bewohnt) Robert-Bosch-Straße 4 (MI 2) können Be-

urteilungspegel von 61 dB(A) am Tage und 55 dB(A) im Nachtzeitraum zur ungünstigsten 

Nachtstunde auf der Baugrenze erreicht werden. Somit liegt der Beurteilungspegel im Tages-

zeitraum um 1 dB(A) und im Nachtzeitraum um 10 dB(A) oberhalb des Richtwertes der TA Lärm 

für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts. An dem bewohnten Gebäude Robert-

Bosch-Straße 2 (MI 2) können Beurteilungspegel von 67 dB(A) am Tage und 54 dB(A) im Nacht-

zeitraum zur ungünstigsten Nachtstunde auf der Baugrenze erreicht werden. Somit liegt der 

Beurteilungspegel im Tageszeitraum um 7 dB(A) und im Nachtzeitraum um 9 dB(A) oberhalb 

des Richtwertes der TA Lärm für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts. An dem 

bewohnten Gebäude Robert-Bosch-Straße 3 (MI 1) können Beurteilungspegel von 64 dB(A) am 

Tage und 62 dB(A) im Nachtzeitraum zur ungünstigsten Nachtstunde auf der Baugrenze er-

reicht werden. Somit liegt der Beurteilungspegel im Tageszeitraum um 4 dB(A) und im Nacht-

zeitraum um 17 dB(A) oberhalb des Richtwertes der TA Lärm für Mischgebiete von 60 dB(A) 

tags und 45 dB(A) nachts.  

Nachstehend werden die schallimmissionsschutztechnischen Situationen des MI 1 und MI 2 

grafisch und mit Tabelle der Beurteilungspegel dargestellt  
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MI 1 

Jegliche Schallquellen innerhalb des B-Plan 219 sowie die Emissionskontingente für die umlie-

genden Gewerbe wurden auf die Baugrenzen des MI 1 bezogen. Die grafische Darstellung der 

örtlichen Situation sowie die Berechnungsergebnisse für das MI 1 sind nachstehend aufgeführt. 

 

Abbildung 8: grafische Darstellung der örtlichen Situation für MI 1 - Gewerbe 

 
Die Immissionspunkte wurden auf die Baugrenzen von MI 1 auf einer Höhe von 6,3 m über 

GOK berücksichtigt. Es wurden keine abschirmenden Baukörper auf dem Gelände berücksich-

tigt. In der nachstehenden Tabelle werden je Immissionspunkt die Immissionsrichtwerte, die 

ermittelten Beurteilungspegel sowie die Differenz aufgezeigt.  

 

Tabelle 5: Darstellung der Ergebnisse in MI 1 - Gewerbe 

 
  

tags nachts tags nachts tags nachts

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 1 MI 60 45 64 62 4 17

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 2 MI 60 45 61 56 1 11

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 6 MI 60 45 61 57 1 12

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 5 MI 60 45 60 55 0 10

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 4 MI 60 45 60 52 0 7

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 3 MI 60 45 60 51 0 6

Immissionsrichtwert in 

dB(A)

Beurteilungspegel Lr in 

dB(A)NutzungsartBezeichnung
Differenz in dB
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MI 2 

Jegliche Schallquellen innerhalb des B-Plan 219 sowie die Emissionskontingente für die umlie-

genden Gewerbe wurden auf die Baugrenzen des MI 2 bezogen. Die grafische Darstellung der 

örtlichen Situation sowie die Berechnungsergebnisse für das MI 2 sind nachstehend aufgeführt. 

 

Abbildung 9: grafische Darstellung der örtlichen Situation für MI 2 - Gewerbe 

 

Die Immissionspunkte wurden auf die Baugrenzen von MI 2 auf einer Höhe von 6,3 m über 

GOK berücksichtigt. Es wurden keine abschirmenden Baukörper auf dem Gelände berücksich-

tigt. In der nachstehenden Tabelle werden je Immissionspunkt die Immissionsrichtwerte, die 

ermittelten Beurteilungspegel sowie die Differenz aufgezeigt.  

 

Tabelle 6: Darstellung der Ergebnisse in MI 2 - Gewerbe 

tags nachts tags nachts tags nachts

Robert-Bosch-Straße 4 - IP 1 MI 60 45 61 55 1 10

Robert-Bosch-Straße 4 - IP 2 MI 60 45 60 52 0 7

Robert-Bosch-Straße 4 - IP 3 MI 60 45 59 50 -1 5

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 1 MI 60 45 60 54 0 9

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 2 MI 60 45 59 52 -1 7

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 3 MI 60 45 60 50 0 5

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 4 MI 60 45 62 48 2 3

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 5 MI 60 45 67 48 7 3

Robert-Bosch-Straße 4 - IP 4 MI 60 45 60 49 0 4

Bezeichnung Nutzungsart

Immissionsrichtwert in 

dB(A)

Beurteilungspegel Lr in 

dB(A)
Differenz in dB
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Tagzeitraum fast alle betrachteten Orientie-

rungswerte gemäß DIN 18005 überschritten sind und im Nachtzeitraum alle Orientierungswerte 

gemäß DIN 18005 aufgrund des Gewerbelärms überschritten sind.  

Nachstehend ist ein Ausschnitt des Bebauungsplans 219 in Erding inkl. Markierung (rot) der 

Baugrenzen, an welchen keine öffenbaren Fenster aufgrund der vorherrschenden schallimmis-

sionsschutztechnischen Belastung des Gewerbelärms realisiert werden können. 

 

Abbildung 10: Darstellung an welchen Baugrenzen des MI 1 und MI 2 keine öffenbaren Fens-

ter sein dürfen aufgrund von Gewerbelärm 
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Immissionen aus seltenen Ereignissen 

- Keine bekannt und angegeben 

 
Immissionen aus kurzzeitigen Geräuschspitzen 

Im Tageszeitraum sind die erhöhten Immissionsrichtwerte durch kurzeitige Geräuschspitzen 

durch Türen- oder Kofferraumzuschlagen oder Bremsenquietschen durch LKWs nach Pkt. 6.1 

der TA Lärm eingehalten. Im Nachtzeitraum kann es beim Betrieb der Bowlinganlage zu Über-

schreitungen der erhöhten Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch kurzeitige Geräuschspitzen 

(Türen- bzw. Kofferraumzuschlagen) kommen. Hierbei wird am maßgeblichen Immissionsort in 

MI 1 ein Beurteilungspegel von 69,5 dB(A) und somit eine Überschreitung des erhöhten Richt-

wertes um 4,5 dB(A) am maßgeblichen Immissionsort in MI 2 ein Beurteilungspegel von 66,5 

dB(A) und somit eine Überschreitung des erhöhten Richtwertes um 1,5 dB(A) erreicht.  
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6 Immissionen nach 16. BImSchV 

Die Beurteilungspegel für Verkehrslärm aus Straßen werden, getrennt für die Tageszeit (6:00 

Uhr bis 22:00 Uhr) und die Nachtzeit (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr), nach den „RLS-90“ [4] berechnet. 

Folgende maßgebliche Schallquellen sind im Berechnungsmodell modelliert und werden bei 

den Berechnungen berücksichtigt: 

• Anton-Bruckner-Straße 

• Sigwolfstraße 

• Rennweg 

• Robert-Bosch-Straße 

• Siglfinger Straße 

Die Verkehrsdaten für die Siglfinger Straße stammen aus einer Verkehrszählung an der Kreu-

zung Siglfinger Straße / Rennweg (OBERMEYER Planen + Beraten GmbH vom 28.01.2016, s. 

Anhang 1) und werden auf den Prognosehorizont 2030 extrapoliert. Alle anderen Verkehrsdaten 

entsprechen dem Prognose Nullfall 2030 zum B-Plan 191 (OBERMEYER Planen + Beraten 

GmbH vom 26.11.2015, s. Anhang 2). Die Kfz/24h-Werte werden dabei je nach Straßengattung 

nach den RLS-90 in den Tages- und Nachtzeitraum aufgeteilt. Die SV-Anteile werden als 

Worst-Case-Szenario mit den SV-Anteilen für die Tagesspitze und die Nachtspitze angesetzt. 

Für die modellierten Straßenabschnitte wird als zulässige Höchstgeschwindigkeit v = 50 km/h 

angesetzt. Als Straßenoberfläche wird nicht geriffelter Gussasphalt mit einem Korrekturwert von 

DStrO = 0 dB(A) angesetzt. Die Emissionspegel LmE der Straßen werden nach RLS-90 [4] be-

rechnet und sind zusammen mit den jeweiligen Verkehrsdaten in der folgenden Tabelle ange-

geben: 

Straße / Straßenabschnitt 
DTV 
in  

Kfz/24h 

Stündliche  
Verkehrsstärke  

M in Kfz/h 

Lkw-Anteil 

p in % 

Emissionspegel 

Lm,E in dB(A) 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

Anton-Bruckner-Straße 18100 1086.00 144.80 8.0 8.0 65.5 56.7 

Sigwolfstraße (gesamt) 13300 798.00 146.30 8.0 16.0 64.1 58.9 

Sigwolfstraße (pro Fahrt-
richtung) 

6650 399.00 73.15 8.0 16.0 61.1 55.9 

Rennweg westlich der  
Robert-Bosch-Straße 

12300 738.00 135.30 4.0 15.4 62.1 58.4 

Rennweg östlich der 
Robert-Bosch-Straße 

12000 720.00 132.00 5.0 11.0 62.5 57.3 

Robert-Bosch-Straße 1600 96.00 17.60 11.0 15.4 55.9 49.6 

Siglfinger Straße 2959 177.54 32.55 4.1 4.1 56.0 48.6 

Kreisverkehr 13300 798.00 146.30 8.0 16.0 64.1 58.9 

Tabelle 7: Berechnung der Emissionsdaten Verkehrslärm 
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Die Kreuzungen Anton-Bruckner-Straße / Sigwolfstraße und Anton-Bruckner-Straße / Siglfin-

ger Straße sind mit Lichtsignalanlagen ausgestattet. Lichtzeichengeregelte Straßenkreuzungen 

werden mit Zuschlägen für erhöhte Störwirkung gemäß RLS-90 berücksichtigt. 

Hindernisse für die Schallausbreitung, d.h. größere Baukörper, werden als Abschirmungen be-

rücksichtigt. Reflexionen an den Gebäudefassaden werden bis zur dritten Reflexionsordnung 

berücksichtigt, wobei alle Fassaden als „reflektierend“, d.h. schallhart angesetzt werden. Aus 

den Lageplanskizzen im Anhang geht der Umgriff des Rechengebiets hervor. 

Als Grundlage für die Beurteilung der Schallimmissionen werden das Beiblatt 1 zu DIN 18005 

Teil 1 "Berechnungsverfahren, schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Pla-

nung" [6] sowie die Grenzwerte für Schallimmissionen aus Verkehrswegen nach der Verkehrs-

lärmschutzverordnung (16. BImSchV) [2] herangezogen. 

Die grafische Darstellung der örtlichen Situation sowie die Berechnungsergebnisse für MI 1 und 

MI 2 sind nachstehend aufgeführt. 

 

 

Abbildung 11: grafische Darstellung der örtlichen Situation für MI 1 – Verkehr 

 
Die Immissionspunkte wurden auf die Baugrenzen von MI 1 auf einer Höhe von 6,3 m über 

GOK berücksichtigt. Es wurden keine abschirmenden Baukörper auf dem Gelände berücksich-

tigt. In Tabelle 8 werden je Immissionspunkt die Orientierungswerte der DIN 18005 Teil 1, die 

ermittelten Beurteilungspegel sowie die Differenz aufgezeigt.  
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Tabelle 8: Darstellung der Ergebnisse in MI 1 – Verkehr im Vergleich mit Orientierungs-

werte der DIN 18005 

 
In Tabelle 9 werden je Immissionspunkt die Immissionsrichtwerte der 16. BImSchV, die ermit-

telten Beurteilungspegel sowie die Differenz aufgezeigt. 

 

Tabelle 9: Darstellung der Ergebnisse in MI 1 – Verkehr im Vergleich mit den Immissions-

richtwerten der 16. BImSchV 

 

 

Abbildung 12: grafische Darstellung der örtlichen Situation für MI 2- Verkehr 

 

tags nachts tags nachts tags nachts

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 1 MI 60 45 61 57 1 12

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 2 MI 60 45 62 57 2 12

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 6 MI 60 45 64 60 4 15

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 5 MI 60 45 66 63 6 18

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 4 MI 60 45 66 62 6 17

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 3 MI 60 45 63 59 3 14

Bezeichnung Nutzungsart

Orientierungswerte der DIN 

18005 in dB(A)

Beurteilungspegel Lr in 

dB(A)
Differenz in dB

tags nachts tags nachts tags nachts

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 1 MI 60 45 62 57 2 12

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 2 MI 60 45 62 57 2 12

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 6 MI 60 45 64 60 4 15

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 5 MI 60 45 66 63 6 18

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 4 MI 60 45 66 63 6 18

Robert-Bosch-Straße 3 - IP 3 MI 60 45 64 60 4 15

Bezeichnung Nutzungsart

Immissionsrichtwerte 

16. BImSchV in dB(A)

Beurteilungspegel Lr in 

dB(A)
Differenz in dB
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Die Immissionspunkte wurden auf die Baugrenzen von MI 2 auf einer Höhe von 6,3 m über 

GOK berücksichtigt. Es wurden keine abschirmenden Baukörper auf dem Gelände berücksich-

tigt. In Tabelle 10 werden je Immissionspunkt die Orientierungswerte der DIN 18005 Teil 1, die 

ermittelten Beurteilungspegel sowie die Differenz aufgezeigt.  

 

Tabelle 10: Darstellung der Ergebnisse in MI 2 – Verkehr im Vergleich mit Orientierungs-

werte der DIN 18005 

 
In Tabelle 11 werden je Immissionspunkt die Immissionsrichtwerte der 16. BImSchV, die ermit-

telten Beurteilungspegel sowie die Differenz aufgezeigt. 

 

Tabelle 11: Darstellung der Ergebnisse in MI 2 – Verkehr im Vergleich mit den Immissions-

richtwerten der 16. BImSchV 

 
Die Berechnung zeigt auf, dass sowohl tags als auch nachts die Orientierungswerte gemäß DIN 

18005 an den Baugrenzen teilweise aufgrund von Verkehrslärm überschritten sind.  

Nachstehend ist ein Ausschnitt des Bebauungsplans 219 in Erding inkl. Markierung (rot) der 

Baugrenzen, an welchen keine öffenbaren Fenster aufgrund der vorherrschenden schallimmis-

sionsschutztechnischen Belastung des Verkehrslärms realisiert werden können. 

tags nachts tags nachts tags nachts

Robert-Bosch-Straße 4 - IP 1 MI 60 45 63 57 3 12

Robert-Bosch-Straße 4 - IP 2 MI 60 45 61 54 1 9

Robert-Bosch-Straße 4 - IP 3 MI 60 45 59 53 -1 8

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 1 MI 60 45 63 58 3 13

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 2 MI 60 45 65 60 5 15

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 3 MI 60 45 66 62 6 17

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 4 MI 60 45 66 62 6 17

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 5 MI 60 45 62 57 2 12

Robert-Bosch-Straße 4 - IP 4 MI 60 45 59 53 -1 8

Bezeichnung Nutzungsart

Orientierungswerte der DIN 

18005 in dB(A)

Beurteilungspegel Lr in 

dB(A)
Differenz in dB

tags nachts tags nachts tags nachts

Robert-Bosch-Straße 4 - IP 1 MI 64 54 64 57 0 3

Robert-Bosch-Straße 4 - IP 2 MI 64 54 62 55 -2 1

Robert-Bosch-Straße 4 - IP 3 MI 64 54 59 53 -5 -1

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 1 MI 64 54 63 58 -1 4

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 2 MI 64 54 65 61 1 7

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 3 MI 64 54 67 62 3 8

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 4 MI 64 54 67 62 3 8

Robert-Bosch-Straße 2 - IP 5 MI 64 54 62 58 -2 4

Robert-Bosch-Straße 4 - IP 4 MI 64 54 59 53 -5 -1

Bezeichnung Nutzungsart

Immissionsrichtwerte 

16. BImSchV in dB(A)

Beurteilungspegel Lr in 

dB(A)
Differenz in dB
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Abbildung 13: Darstellung an welchen Baugrenzen des MI 1 und MI 2 keine öffenbaren Fens-

ter gemäß DIN 18005 sein dürfen aufgrund von Verkehrslärm  

 



Institut für Immissionsschutz und Technische Akustik  

Schalltechnische Untersuchung 

Bebauungsplan 219 Erding 
Projekt-Nr.: 29975   Seite 27 von 30 

 

 

7 Immissionsschutz; Festsetzungen im Sinne des § 9, Abs. 1, Nr. 24 BauGB 

Nachstehend werden die zukünftig notwendigen Festsetzungen des Bebauungsplan 219 der 

Stadt Erding aufgeführt. Die bereits unter Punkt 8 beschriebenen Festsetzungen des momen-

tanen Bebauungsplans 219 werden dabei aufgegriffen. Nachstehend wird aufgezeigt, welche 

Festsetzungen bereits verankert sind und welche ergänzt werden sollten. 

 

Bereits aufgeführte Festsetzungen 

• Die in der Planzeichnung festgesetzte Lärmschutzanlage ist vom Verursacher der Über-

schreitung zu realisieren. 

Von vorgenannter Bedingung kann abgesehen werden, wenn im Einzelfall der Schall-

schutz anderweitig nachgewiesen werden kann, z.B. durch betriebliche Anpassungen oder 

durch eine Verlagerung bzw. Minderung potenzieller Lärmquellen. 

• Bei Neuerrichtung von Gebäuden, die in Bereichen mit Überschreitungen der Immissions-

grenzwerte der 16. BImSchV liegen (vgl. Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungs-

plan vom 23.08.2019, Lageplanskizzen Verkehrslärm: Tag und Nacht oder Schalltechni-

sches Ergänzungsgutachten zum Bebauungsplan vom 01.11.2023), sind die Grundrisse 

so zu planen, dass sich die schutzbedürftigen Aufenthaltsräume auf den von den Lärm-

quellen (Straßen) abgewandten Fassadenseiten befinden. Schutzbedürftige Aufenthalts-

räume sind: Wohnräume, einschließlich Wohndielen und Wohnküchen; Schlafräume, Ar-

beitsräume, Büros, Unterrichts- und Seminarräume. 

• Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen 

sind technische Vorkehrungen zum Schutz vor Verkehrs- und Anlagengeräuschen vorzu-

sehen. Die für die Gebäude erforderlichen Schalldämmmaße sind in Abhängigkeit von 

Raumnutzung und -größe im Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109 in der 

bauaufsichtlich eingeführten Fassung zu bestimmen. Zum Schutz vor Anlagenlärm sind 

dies z. B. Abschirmungen, schallschützende Vorbauten usw., die die Einhaltung des Richt-

wertes im Abstand von 0,5 m vor dem geöffneten Fenster sicherstellen. Falls diese Maß-

nahmen nicht realisierbar sind, sind an den Fassaden mit Überschreitungen der Richtwerte 

der TA Lärm, keine Immissionsorte im Sinne der TA Lärm zulässig. D. h. die Fenster von 

schutzbedürftigen Räumen müssen als nicht öffenbare, bzw. nur zu Reinigungszwecken 

öffenbare Fenster ausgeführt werden. Bei gewerblichen Nutzungen der schutzbedürftigen 

Räume (Büros, Schulungsräume) sind nur die Tageswerte zu berücksichtigen. 
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• An den schutzbedürftigen Nutzungen im Planungsgebiet sind je nach Einstufung (MI, GE 

oder GI) die Immissionsrichtwerte der TA Lärm einzuhalten. Die Einhaltung ist im Rahmen 

des Baugenehmigungs- oder Freistellungsverfahrens von jedem anzusiedelnden oder zu 

ändernden Betrieb unter Berücksichtigung der Vorbelastung nachzuweisen. 

Ergänzende Festsetzungen 

• Bei Anwendung der nachfolgenden Festsetzungen darf gemäß Kapitel 4.4.5.1 der DIN 

4109-2:2018-01 der maßgebliche Außenlärmpegel für die von der maßgeblichen Lärm-

quelle abgewandten Gebäudeseiten bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen 

ohne besonderen Nachweis um 10 dB(A) gemindert werden. 

• Auf den Flurstücken 2622/19, 2622/3, 2622/2 und 2622/1 im Bebauungsplan 219 in Erding 

dürfen Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen gem. DIN 4109-1:2018-01 auf 

den Baugrenzen nicht öffenbar sein. Alternativ könnten spezielle Schallschutzkonstruktio-

nen, wie beispielsweise vorgehängte Fassaden beziehungsweise Wintergartenkonstrukti-

onen, realisiert werden. Bedingung hierfür wäre, dass die vorgehängte Fassade an schutz-

bedürftigen Räumen umgesetzt wird und ein entsprechender Wirkungsnachweis vorliegt. 

Gleiches gilt für Wintergartenkonstruktionen.  

• Auf den Flurstücken 2622/19, 2622/3, 2622/2 und 2622/1 im Bebauungsplan 219 in Erding 

sind Wohnungen so zu planen, dass mindestens ein Fenster von schutzbedürftigen Auf-

enthaltsräumen gem. DIN 4109-1:2018-01 an einer Fassade vorhanden ist, an der der 

maßgebliche Außenlärmpegel (ggf. unter Berücksichtigung der Minderung nach Kapitel 

4.4.5.1 der DIN 4109-2:2018-01) weniger als 61 dB(A)* beträgt (Grundrissorientierung). 

Alternativ müssen schutzbedürftige Aufenthaltsräume gem. DIN 4109-1:2018-01 mit Fens-

tern nur auf der Baugrenze auf den Flurstücken 2622/19, 2622/3, 2622/2 und 2622/1 mit 

schallgedämmten Lüftungseinrichtungen oder gleichwertigen Maßnahmen ausgestattet 

werden.  

*) Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB), Ausgabe November 2023,  

Anlage A 5.2/1 
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8 Zusammenfassung 

Die Stadt Erding hat mit Aufstellung des Bebauungsplans 219 Gebiete eines bestehenden Be-

bauungsplans überplant. Durch Anpassung der Emissionsdaten des Getränke- und Bowling-

centers wurde im Zuge dieser Ausarbeitung die Änderung auf die umliegenden maßgeblichen 

Immissionsorte festgehalten.  

Die Orientierungswerte von DIN 18005, die Richtwerte der TA Lärm und die Richtwerte der 16. 

BImSchV sind teilweise überschritten. Die Ergebnisse hierzu können in den Kapiteln 5 und 6 

eingesehen werden. Unter Kapitel 7 dieser Ausarbeitung wurden Festsetzungen aufgezeigt, 

durch welche die angestrebte Gebietsnutzung weiterhin aufrechterhalten werden kann.  

 

 

 

OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG 

Institut für Immissionsschutz und Technische Akustik 

München, den 01.12.2023 

 

 

 

i.V. Dipl.-Ing. (FH) Markus Schweiger  i.A. Paul Brockmann, B. Eng. 
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Projektname: B-Plan 219 Erding 
Auftraggeber: Stadt Erding 
Zeitpunkt der Berechnung: November 2023 
Cadna/A: Version 2023 MR 2 (64Bit) 
Berechnungsprotokoll 

Berechnungskonfiguration TA Lärm 

Parameter Wert 

Land (benutzerdefiniert) 

Allgemein  

Max. Fehler (dB)  0.00 

Max. Suchradius (m)  2000.00 

Mindestabst. Qu-Imm  0.00 

Aufteilung  

Rasterfaktor  0.50 

Max. Abschnittslänge (m)  1000.0 

Min. Abschnittslänge (m)  1.00 

Min. Abschnittslänge (%)  0.00 

Proj. Linienquellen  An 

Proj. Flächenquellen An 

Bezugszeit  

Bezugszeit Tag (min)  960  

Bezugszeit Nacht (min)  60 

Zuschlag Tag (dB)  0.00 

Zuschlag Ruhezeit (dB)  6.00  

Zuschlag Nacht (dB)  0.00 

Zuschlag Ruhezeit nur für  

DGM  

Standardhöhe (m) 0.00 

Geländemodell Triangulation 

Reflexion  

max. Reflexionsordnung 3 

Reflektor-Suchradius um Qu 100.00 

Reflektor-Suchradius um Imm 100.00 

Max. Abstand Quelle - Immpkt 2000.00 

Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 

Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.00 

Industrie (ISO 9613)  

Seitenbeugung mehrere Obj 

Hin. in FQ schirmen diese nicht ab Ein 

Hin. In FQ reflektieren diese nicht Aus 

Abschirmung ohne Bodendämpf. über Schirm 

 Dz mit Begrenzung (20/25) 

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.0 20.0 0.0 

Temperatur (°C) 10 

rel. Feuchte (%) 70 

meteorologische Korrektur 2 

 


